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RS OGH 1997/10/29 7Ob241/97k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1997

Norm

VersVG §6 A

VersVG §61

Rechtssatz

Hat bei mehreren Versicherungsnehmern, die eine in ihrem Miteigentum stehende Sache gemeinsam versichert

haben, nur ein Miteigentümer den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, besteht keine

Leistungsfreiheit des Versicherers gegenüber den anderen Miteigentümern (Mitversicherten).
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